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Das Jugendhilfebüro des Hauses an der Dorenburg befindet sich in Duisburg - Duissern. Diese Standortbestimmung ermöglicht es uns, unser Betreuungsangebot in einem umfassenden Einzugsbereich anzubieten.

Ziel unserer Arbeit ist es ambulante erzieherische Maßnahmen zu entwickeln, diese den Jugendämtern, dem Landschaftsverband, ehemaligen Betreuten und ihren Familien anzubieten, bzw. gemeinsam mit ihnen zu entwickeln. Das Jugendhilfebüro ist Anlaufstelle für alle, die pädagogische und erzieherische Hilfen wünschen.

Die Idee zur Einrichtung eines Jugendhilfebüros entwickelte sich aus den Erfahrungen innerhalb der Arbeit mit den Außenwohngruppen, den Klienten und den Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten. Aufgrund der allgemeinen Umstrukturierung der Jugendhilfe verschieben sich die Anfragen der Jugendämter hin zu ambulanten und flexiblen Angeboten.

Dies bedeutete für unsere Einrichtung eine konsequente Auseinandersetzung mit den vorhandenen Angeboten:

· Sind sie bedarfsorientiert?

· Sind sie zeitgemäß?

· Sind sie finanzierbar?

· Sind sie effizient?

Darüber hinaus bedeutet es aber auch, sich auf neue Wege einzulassen, neue Standbeine zu finden und auf ihre Umsetzung hin zu überprüfen. Flexible Angebote erfordern flexible Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nicht zuletzt flexible Finanzierungsmodelle. Nicht mehr die Frage „Wie passen die Jugendlichen in unsere vorhandenen Maßnahmen?“, sondern „Welche Angebote müssen wir für die Jugendlichen schaffen?“, bestimmt unsere Denk- und Arbeitsweise.

Personelle Ausstattung des Jugendhilfebüros 

Im Jugendhilfebüro sind 5 Sozialpädagoginnen mit folgenden Schwerpunkten tätig:

· Sozialpädagogisch Betreutes Wohnen

· Flexible Erziehungshilfen

· Mutter – Kind Betreuung

· Sozialpädagogische Familienhilfe

· Aufsuchende Arbeit 

Persönlich oder über den Anrufbeantworter sind wir über folgende Rufnummern zu erreichen:

Haus an der Dorenburg – Jugendhilfebüro Duisburg,

Prinzenstraße 73, 47058 Duisburg, Tel.: 0203 3460236, Fax: 0203 3186982

eMail: jugendhilfebuero@jugendhilfe-dorenburg.de
Ansprechpartnerin: Britta Schwärzel
Haus an der Dorenburg – Leitung und Verwaltung 
An der Ev. Kirche 25, 47929 Grefrath, Tel.: 02158 91880, Fax: 02158 918818

Sozialpädagogisch Betreutes Wohnen 

Zielgruppe:

Sozialpädagogisch Betreutes Wohnen (SBW) ist gedacht für:

· Junge Volljährige, die ein gewisses Maß an Selbständigkeit mitbringen, welches sich unter anderem durch klare schulische oder berufliche Vorstellungen auszeichnet, die bereits eingeleitet sind.

Auswahlkriterien

SBW im klassischen Sinne setzt ein gewisses Maß an:

· Selbständigkeit

· Alltagspraktische Fähigkeiten

· Soziale Kompetenzen

· Verantwortlicher Umgang mit Geld

· Nachgehen regelmäßiger Tätigkeit (Job, Schule, Ausbildung)

· Motivation / Bereitschaft im Betreuungskontext mitzuarbeiten

· Psychische Stabilität 
voraus.
Ziele

Auseinandersetzung mit der veränderten Lebenssituation

· Selbständige Lebensführung, Haushaltsführung

· Umgang mit dem Alleinsein

· Selbständiger Umgang mit Behörden und Ämtern

· Konflikt- und Streßbewältigung
Organisation des täglichen Lebens

· Gestaltung des Wohnraums

· Pfleglicher Umgang mit Eigentum

· Führen des Haushaltes

· Bewusster Umgang für Ernährung, Gesundheit und Hygiene

· Umgang mit Geld
Schule und Beruf

· Perspektiven entwickeln und verfolgen lernen

· Schul- und Arbeitsmotivation

· Kooperation mit Bildungs- bzw. Ausbildungsträgern

Soziale Integration

· Umgang mit Freunden und Familie

· Kontaktmöglichkeiten im sozialen Umfeld fördern

· Ablösung aus der Einrichtung

Methoden

· Bereitstellen von Wohnraum

· Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Jugendhilfe oder Sozialhilfe

· Sicherstellung der medizinischen Versorgung

· Betreuung in der eigenen Wohnung

· Gespräche mit Lehrern, Eltern, Arbeitgebern, Nachbarn etc.

· Begleitung zu Ämtern

· Regelmäßige Hilfeplangespräche

· Systematische Erziehungsplanung

· Zusammenarbeit mit Jugendämtern

· Einleiten therapeutischer Prozesse

· Regelmäßige Team- und Fallbesprechungen, Supervision

· Hilfestellung und Begleitung bei familiären, schulischen und persönlichen Problemen

· Motivieren, verstärken, stabilisieren

· Kennenlerntreffen der Betreuten und Betreuenden untereinander

· Zusammenarbeit und Austausch mit der Heimleitung

· 24 - Stunden Rufbereitschaft

· Fortbildung, Arbeitskreise

Betreuungsaufwand und pädagogisches Personal

Die Jugendlichen werden von 5 Sozialpädagoginnen betreut. Im SBW kommen auf eine Vollkraft 6 Jugendliche, so dass pro Jugendlichen eine Betreuungszeit von 6 Stunden in der Woche zur Verfügung steht. 

Mutter – Kind – Betreuung

Zielgruppe

Wir betreuen jugendliche Schwangere und junge Mütter mit ihren Kindern, deren individuelle Problematik erwarten lässt, dass sie im Rahmen ihrer neuen Lebenssituation auf Hilfe und Begleitung angewiesen sind. Die Betreuung findet in der Regel in der Wohnung der jungen Mutter statt.

Einstieg und Klärungsphase

In einem Fachgespräch wird die Perspektive geprüft, ob die Schwangere zukünftig mit ihrem Kind in einer eigenen Wohnung leben kann. 

Die Kriterien für SBW sind ausführlich im Kapitel SBW in dieser Mappe beschrieben.

In einem Hilfeplangespräch sollen alle Beteiligten dann den Wechsel der Jugend-lichen ins SBW beschließen und zwar mit einer 6-monatigen Klärungsphase, die folgende Schritte beinhalten soll:

· 3 Monate vor der Geburt soll die Jugendliche eine eigene Wohnung bezogen haben, um in der Praxis zu klären, ob sie die neue Lebenssituation bewältigen kann. Das soll auch verhindern, dass dies gleichzeitig mit dem neugeborenen Kind zusammentrifft. Hier kann ein weiteres Hilfeplangespräch angezeigt sein.

· 3 Monate nach der Geburt des Kindes soll dieser neue Lebensabschnitt erprobt und im anschließenden HPG gemeinsam ausgewertet werden, damit dann eine bedarfsgerechte Hilfe erarbeitet werden kann.

Ziele und Methoden

Auseinandersetzung mit der veränderten Lebenssituation

· Auseinandersetzen mit der neuen Rolle als Mutter einerseits und als Heranwachsende andererseits.

· Entwickeln verschiedener Perspektiven für das Leben mit und ohne Kind, wie Tagespflege, Adoption, Pflegestelle etc..

· Hilfe bei der Klärung der Beziehung zum Kindesvater, soweit von der Jugendlichen gewünscht.

· Streßbewältigung
· Konfliktbewältigung

· Erkennen und gegebenenfalls ändern von Verhaltensmustern und/oder Ver-haltensstabilisierung

· Begleitung der medizinischen Vorsorge

· Verselbständigung/Vorbereitung auf die Lebenswirklichkeit außerhalb der Ein-richtung

Verantwortlicher Umgang der Mutter mit dem Kind

· Informationen über Entwicklung, Pflege und medizinische Versorgung des Kindes und ggf. Aufsuchen von Fördereinrichtungen

· Entwicklung der erzieherischen Fähigkeiten der Mutter

Organisation des täglichen Lebens

· Kindgerechte Gestaltung des Wohnraums

· Haushaltsführung

· verantwortlicher Umgang mit Geld

Schule, Beruf, Lebensplanung

Anknüpfend an die jeweilige Entwicklung der Mutter Beginn oder Weiterführung der Schule oder Ausbildung. Berufseinstieg unter Berücksichtigung der Betreuung des Kindes organisieren, auch über die Jugendhilfemaßnahme hinaus.

Einbeziehung des Kindsvaters

Soweit von der Mutter gewünscht und die Voraussetzungen gegeben sind, soll der Kindsvater möglichst frühzeitig und umfassend in die Betreuung und Erziehung des Kindes einbezogen werden.

Soziale Integration

· Aufzeigen und Kennenlernen von Kontaktmöglichkeiten und Hilfsangeboten

· Aufbau von sozialen Kontakten, auch zu anderen Müttern

· Freizeitgestaltung mit und ohne Kind organisieren lernen

· Therapeutische Angebote aufzeigen

Rechtliche Grundlagen

Das Haus an der Dorenburg bietet im individuellen Einzelfall die Betreuung von Mutter und Kind auf der Grundlage der entsprechenden §§ des SGB VIII sowie des SGB XII an.

Betreuungsumfang

Der Betreuungsumfang richtet sich nach dem persönlichen Bedarf und Anspruch der zu betreuenden Mutter und des Kindes, sowie nach deren jeweiligem Entwicklungs-stand.

Pädagogisches Personal

Die Betreuung wird von weiblichen sozialpädagogischen Fachkräften unter Einbeziehung anderer Angebote zur Förderung von Mutter und/oder Kind sichergestellt. Der Einsatz des Personals wird individuell auf Mutter und Kind zugeschnitten.

Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)

Rechtliche Grundlage

· § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe 

Zielgruppe

Die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) richtet sich an Alleinerziehende und Familien, die mit der Bewältigung ihres Alltags und der Versorgung und Erziehung der Kinder überfordert sind. Sie beinhaltet eine intensive Betreuung zur Unterstützung und Stabilisierung der Familien bei ihren Erziehungsaufgaben und der Alltagsbewältigung.

Problemlagen der Familien können sein: 

· Überlastung der Eltern

· Besondere Krisen- und Konfliktsituationen

· Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern (Aggressivität, Hyperaktivität, Einkoten und -nässen etc.)

· Verdacht auf sexuellen Missbrauch

· Massive Schulprobleme und Lern- und Leistungsschwächen der Kinder

· Verwahrlosung, Vernachlässigung der Kinder

· Unwirtschaftliches Verhalten

· Suchtprobleme der Eltern

· Drohende Obdachlosigkeit

· Eheprobleme, Trennung, Scheidung

Ziele

Die Sozialpädagogische Familienhilfe bezieht sich grundsätzlich auf die Familie als Ganzes. Dieser mehrdimensionale Ansatz orientiert sich am gesamten Familien-system und an dessen sozialen Netzwerk und erfordert konkrete Zielformulierungen in den unterschiedlichen Lebensbereichen. 

Organisation des täglichen Lebens

· Struktur und Organisation in der Haushaltsführung

· Einteilung des Haushaltsgeldes

· Bewältigungsstrategien von Alltagsproblemen

· Sicherung des Lebensunterhaltes der Familie

· Entschuldung

· Klärung der Wohnungsfrage

· Integration der Familie in das soziale Umfeld

Unterstützung der Eltern bei der Erziehung und Versorgung der Kinder

· Förderung der Erziehungskompetenz der Eltern, Grenzen setzen

· Erkennen und ggfs. ändern von Verhaltensmustern und/oder Verhaltens-stabilisierung

· Sicherstellen und Fördern einer altersentsprechenden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

· Entwicklung von Konfliktbewältigungsstrategien

· Entwicklung und Ermöglichen einer „sinnvollen“ Freizeitgestaltung der Kinder

· Gewährleistung des Schulbesuches

· Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung / Wahrnehmung von Arztterminen

· Erhalt und Förderung bestehender familiärer Bindungen 

Methoden

Die Betreuung findet im Lebensraum der Familie statt. Im Betreuungskontext werden Stärken und bereits vorhandene Kompetenzen der Familie hervorgehoben und unterstützt. Ressourcenorientierung und ein lösungsorientierter Ansatz prägt unser methodisches Handeln: 

· Unterstützung der Eltern / des Elternteils bei der Erziehung und Versorgung der Kinder

· Unterstützung bei Problemen in der Paarbeziehung

· Steigerung von Sicherheit und Selbstwert

· Hilfe bei der Organisation des Haushaltes

· Einüben eines klar strukturierten Tagesablaufes

· Beaufsichtigung der Hausaufgaben

· Begleitung bei Ämtergängen

· Zusammenarbeit mit Schulen, Sozialämtern, Therapeuten

· Krisenintervention

· Regelmäßige Team- und Fallbesprechungen, Supervision

· 24-Std. Rufbereitschaft

· Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen

Clearingphase

Aufgrund der komplexen Problemlagen in den Familien dienen die ersten 3 Monate der Betreuung als Clearingphase. Die Familie und ihre Betreuerinnen haben zunächst die Möglichkeit sich kennen zu lernen, eine vertrauensvolle Basis aufzubauen und gemeinsam eine Analyse der bestehenden Problemlagen und somit eine genaue Auftragsklärung zu erarbeiten. Auf dieser Grundlage können die Inhalte des Betreuungsplanes im Hilfeplanverfahren festgelegt werden. Die konkrete Ausge-staltung der Hilfe entwickelt sich in der Zusammenarbeit von der Familie, den Fach-kräften des Jugendhilfebüros und des Jugendamtes.

Wegbeschreibung zum Jugendhilfebüro Duisburg:

	Aus Richtung Duisburg/Venlo:
	Aus Richtung Köln/Oberhausen:

	· A 40 Richtung Duisburg bis zum Kreuz Duisburg (9) (13).

· Am Kreuz Duisburg auf die A 59 Richtung Duisburg Mitte/Duisburg Süd/Düsseldorf.

· Von der A 59 die 1. Ausfahrt Duisburg Duissern (10) abfahren.

· An der Ausfahrt links, auf die Kardinal-Gahlen-Str..

· Gerade aus fahren und der Strasse (macht Rechtsbogen) folgen.

· Sie befinden sich in der Hansa Str..

· Von hier aus die 2. Möglichkeit links in die Königsberger Allee.

· Gerade aus fahren und kurz vor dem Ende der Strasse rechts in die Prinzenstrasse abbiegen.

Nach einigen Metern befindet sich dann auf der rechten Seite die Wohngruppe.
	· A 3 Richtung Duisburg bis zum Kreuz Kaiserberg (14).

· Am Kreuz Kaiserberg nicht auf die A 40 fahren, sondern die Ausfahrt DU-Kaiserberg abfahren.

· An der Ausfahrt links Richtung Zentrum/Zoo fahren.

· Die erste Strasse rechts (= Einbahnstrasse) Richtung Zentrum abbiegen.

· Hier besteht dann nur die Möglichkeit rechts auf die Mühlheimer Strasse abzubiegen.

· Auf der Mühlheimer Strasse am Zoo vorbei fahren, über die große Ampelkreuzung gerade aus und nach der Esso Tankstelle die erste Strasse rechts in die Prinzenstrasse abbiegen.

Nach ein paar hundert Metern befindet sich dann auf der linken Seite die Wohngruppe.
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